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Mag.Zl.: SV  417/34/08 
 
 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Vertreten durch: 

Organisationskomitee Host City  
Klagenfurt am Wörthersee  
EM 2008 Organisation / Infrastruktur 
Europahaus, Reitschulgasse 4  
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
 

 

Datum:    13.5.2008 

 

Betreff: 

Straßenpolizeiliche Maßnahmen für die Veranstaltung 
„ F u ß b a l l – E M  2 0 0 8 “  in Klagenfurt am Wörthersee 

    

V e r o r d n u n g  
 

Gemäß § 43 Abs. 1, § 44 und in Verbindung mit § 94d Ziffer 4, sowie § 94b Abs. 1 lit. b der 
Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit geltenden Fassung, werden 
anlässlich der Durchführung der Fußballeuropameisterschaft 2008 in der Schweiz und in 
Österreich  

• für die drei Länderspiele im Bereich des Fußballstadions Wörthersee  
• für die Verkehrsregelung am Ring ( Buslinie )  
• für die Veranstaltungsbereiche in der Innenstadt, Fanmeile-Stadtkern, Fanmeile 

- 10. Oktober Straße, Fanzone - Neuer Platz bzw. Fanzone - Messegelände und  
• für den Veranstaltungsbereich Europapark – Public Viewing  

auf die Dauer der gemäß §§ 82 und 83 der zitierten Straßenverkehrsordnung mit 
Bescheiden des Magistrates Klagenfurt am Wörthersee, bewilligten Veranstaltungen, 
folgende straßenpolizeiliche Maßnahmen verfügt: 
 
1. Fußballspiel:                      Deutschland gegen Polen   

                                        am Sonntag, den 8. Juni 2008 
                                        mit Spielbeginn um 20:45 Uhr 
                                        im Wörthersee - Stadion, 
 

 2. Fußballspiel:                      Kroatien gegen Deutschland    
                                        am Donnerstag, den 12. Juni 2008 
                                        mit Spielbeginn um 18:00 Uhr 
                                        im Wörthersee - Stadion, 

S t  r  a  ß  e  n  b  e  h  ö  r  d  e  
E igener  und übe r t r .  W i rkungsbere ich  
 
Auskunf t  e r te i l t :  
Her r  R u  d  o  l  f    K  ö  n  i  g  
 
Amtsgebäude Dompla tz  
     Pau l i t schgasse 13 
4 .  S tock ,  Z immer  Nr .  419 
 
Tel . :  0463 -537’3373 
 
Fax:  0463-537 ’6247 
e-mai l :   
rudo l f . koen ig@k lagenfur t . a t  
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 3. Fußballspiel:                      Kroatien gegen Polen    

                                        am Montag, den 16. Juni 2008 
                                        mit Spielbeginn um 20:45 Uhr 
                                        im Wörthersee - Stadion, 

 
- § 1 - 

 
VERKEHRSREGELUNGEN im Bereich des Fußballstadions-Wörthersee: 

 
A.) 
Parkplatzflächen während der Spieltage: 
 
Für die sechs asphaltierten Parkplätze ( A1, A2/P-Minimundus 2, A3, A4, B-Bus, A8 ) wird 
am 8., 12. und 16.6.2008, jeweils in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr, ein           
„ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz – Symbol, 
Abschleppzeichen, angeordnet.  
Ab 08:00 Uhr werden die Parkplätze nur für Besucher mit EM-Eintrittskarte und durch 
Kontrolle der Group 4, freigegeben. 
( Die Vorschriftszeichen sind ca. 3 Tage vor dem 1. Spiel ordnungsgemäß aufzustellen! ) 
 
Für alle Wiesenparkplätze ( A2/P-Minimundus 3, A6, A7, B1 ) wird in der Zeit zwischen 
6.6.2008 und 16.6.2008, sowie speziell am 8., 12. und 16.6.2008, jeweils in der Zeit 
zwischen 08:00 Uhr und 02:00 Uhr ( Früh ), ein „ Halten und Parken verboten “ mit         
„ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Kfz der Besucher mit EM-
Eintrittskarte “ und Symbol, Abschleppzeichen, angeordnet.  
Ab 08:00 Uhr werden die Parkplätze nur für Besucher mit EM-Eintrittskarte und durch 
Kontrolle der Group 4, freigegeben. 
Der Hinweis – CAMPIEREN VERBOTEN – ist unbedingt aufzustellen bzw. anzubringen. 
 
Am 8. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr und am 
12.6.2008 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr, für den nördlichen Fahrstreifen der 
Villacher Straße, stadtauswärts, zwischen der Morrestraße u. dem Johann-Ure-Weg/Höhe 
Villacher Straße 224, ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ 
mit dem Zusatz „ ausgenommen Busse “ und Symbol – Abschleppzeichen, angeordnet. 
( P – Villacher Straße, Fan A ) 

• Um auf den erhöhten Fußgängerverkehr aufmerksam zu machen ist das 
Gefahrenzeichen „ Andere Gefahren “ mit dem Hinweis „ Fußgänger “ in 
Entfernungen von jeweils ca. 100 m aufzustellen. 

 
B.) 
Verkehrsbeschränkungen im Bereich rund um das Wörthersee-Stadion während der 
Spieltage am 8., 12. und 16.6.2008: 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für den 
Südring, zwischen der Wörthersee-Südufer-Straße und der Glanfurtgasse, ein                    
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„ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Zufahrt Stadionparkplätze, 
Glanfurtgasse und Schleusenweg “ und eine „ Einbahnstraße “ in Fahrtrichtung Osten, 
angeordnet. 
           ( Die Straßensperre ist bei der Kreuzung Villacher Straße/Wörthersee-Südufer-Str. 

mit dem Hinweis -  Südring/ab Wörthersee-Südufer-Straße an Spieltagen 8., 12. und 
16. Juni 2008, ab 10:00 Uhr gesperrt – anzukündigen! – Die Hinweistafeln sind ca. 3 
Tage vor dem 1. Spiel ordnungsgemäß, anzubringen. ) 

 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für den 
Südring, zwischen der Glanfurtgasse und der Stadioneinfahrt West am Südring, ein               
„ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Parkberechtigung UEFA und 
Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für den 
Südring, zwischen der Waidmannsdorfer Straße und der Stadioneinfahrt Ost am Südring, 
ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Parkberechtigung UEFA und 
Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für den 
Südring, zwischen den Bereich der Stadioneinfahrt West und Stadioneinfahrt Ost am 
Südring, ein „ Fahrverbot “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für den 
Südring, ab der Rosentaler Straße in Richtung Westen, ein „ Einfahrt verboten “ mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr und Parkberechtigung UEFA “, angeordnet. 
           ( Die Straßensperre ist aus allen drei Fahrtrichtungen bei der Kreuzung 

Südring/Rosentaler Straße mit dem Hinweis -  Südring und Waidmannsdorfer Straße 
an Spieltagen 8., 12. und 16.Juni 2008, ab 10:00 Uhr gesperrt – anzukündigen! – Die 
Hinweistafeln sind ca. 3 Tage vor dem 1. Spiel ordnungsgemäß, anzubringen. ) 

 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Waidmannsdorfer Straße, ab der Karawankenblickstraße in Richtung Süden, ein               
„ Einfahrt verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Shuttlebusse, Zufahrt 
Ponderosa “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Wörthersee-Südufer-Straße, ab der Ferdinand-Wedenig-Straße in Richtung Norden, ein               
„ Einfahrt verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Zufahrt zu den EM Parkplätzen, 
öffentliche Linienbusse, Schilfweg, Glanfurtgasse und Schleusenweg “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, kann jeweils in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 24:00 Uhr, für 
die Wörthersee-Südufer-Str., ab dem Südring in Richtung Norden, ein „ Einfahrt 
verboten “,  je nach Verkehrslage durch das Stadtpolizeikommando Klagenfurt, angeordnet 
werden. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Glanfurtgasse, zw. dem Südring und der Leopold-Figl-Straße, eine „ Einbahnstraße “ in 



 

 
Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt a.  W., Straßenbau und Verkehr, A 9010 Klagenfurt , Pauli tschgasse 13, 

T 0463-537’3341, F 0463-537’6246, strassenbau.verkehr@klagenfurt.at   S e i t e  4  v o n  2  

Fahrtrichtung Süden und für die Leopold-Figl-Straße, eine „ Einbahnstraße “ in 
Fahrtrichtung Westen, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Glanfurtgasse, zwischen dem Südring und der Leopold-Figl-Straße und für die Leopold-
Figl-Straße, ein beidseitiges „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ u. „ Ende “ 
mit dem Zusatz – Symbol, Abschleppzeichen, angeordnet.  
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Siebenhügelstraße, zw. der Maria-Platzer-Straße und dem Südring, ein „ Fahrverbot “ 
und ein beidseitiges „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit 
dem Zusatz – Symbol, Abschleppzeichen, angeordnet.  
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Siebenhügelstraße,  ab dem Südring, ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz                           
„ ausgenommen Parkberechtigung UEFA “, angeordnet. 
( Bei der Abfahrt sind die Kfz in die vorgeschriebene Fahrtrichtung – in Richtung Südring – 
abzuleiten! ) 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Villacher Straße / B 83, ab der Jerolitschstraße, stadteinwärts, ein „ Einfahrt verboten “ 
mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Villacher Straße, ab dem Villacher Ring, stadtauswärts ( Wiederholungstafeln bei der 
Kreuzung Villacher Straße/Morrestraße ), für die Villacher Straße, ab der Kohldorfer 
Straße, stadteinwärts, für die Friedelstraße, ab der August-Jaksch-Straße in Richtung 
Norden und für den Egger-Lienz-Weg, ab der Koschatstraße und Anzengruberstraße in 
Richtung Süden, ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, 
angeordnet. 
 
                              Erforderliche Einbahnregelung für städtische Linienbusse  
 
In der Zeit von 4.6.2008 bis 18.6.2008 wird jeweils zwischen 10:00 Uhr und 24:00 Uhr, für 
die Kanaltalerstraße, zwischen der Lueger Straße und der Paulinenstraße in Fahrtrichtung 
Osten, für die Paulinenstraße-in Fahrtrichtung Norden, sowie für die Obirstraße, zwischen 
der Paulinenstraße u. der Lueger Straße, in Fahrtrichtung Westen, eine „ Einbahnstraße “, 
angeordnet. 
( Der einmündende Straßenverkehr ist in die vorgeschriebene Fahrtrichtung abzuleiten. ) 
 
In der Zeit von 4.6.2008 bis 18.6.2008 wird jeweils zwischen 10:00 Uhr und 24:00 Uhr, für 
die Parkplätze in der Paulinenstraße, Ostseite, ein „ Halten und Parken verboten “ mit         
„ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz – Symbol, Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
Am 8. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr und am 
12.6.2008 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr,  
für die Siebenhügelstraße, zw. der Maria-Platzer-Straße und der Waidmannsdorfer Straße,  
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für die Maximilianstraße, zwischen der Waidmannsdorfer Straße und den Verbindungsweg 
in Richtung Norden zur Bahnstraße,  

für die Maria-Platzer-Straße,  
für die Waidmannsdorfer Straße, zw. der Hirschenwirtstraße u. der Siebenhügelstraße u. 
für die Bahnstraße, zw. den neuen Verbindungsweg Bahnstraße/Höhe St. Ruprechter 

Straße und den Verbindungsweg in Richtung Süden zur 
Maximilianstraße,  

ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “, angeordnet. 
 
Generell:   Sämtliche einmündenden Straßen in die Fahrverbotsbereiche werden zu              

„ Sackgassen “ erklärt. Die neu angeordneten Maßnahmen sind an die 
bestehenden Verkehrsregelungen anzupassen!  

 
 
C.) 
Anrainerschutz durch SPERRZONEN: 
 
Z O N E  1: 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr für 
       den Neptunweg, ab den Nautilusweg in Richtung Osten, 
       die Neckheimgasse, ab der Universitätsstraße in Richtung Süden, 
       die Neckheimgasse, ab den Nautilusweg in Richtung Osten, 
       die Lilienthalstraße, ab der Universitätsstraße in Richtung Süden, 
       die Voglgasse, ab der Universitätsstraße in Richtung Süden 
       die Schumanngasse, ab der Universitätsstraß/Ginzkeygasse in Richtung Süden 
       die Mozartstraße, ab der Ginzkeygasse in Richtung Süden 
       den Wolfgangweg, ab der Ginzkeygasse in Richtung Süden 
       die Josef-Friedrich-Perkonig-Gasse, ab der Ginzkeygasse in Richtung Süden 
       die Troyerstraße, ab der Ginzkeygasse in Richtung Süden 
       die Babenbergerstraße, ab der Ginzkeygasse in Richtung Süden 
       die Obirstraße, ab der Lueger Straße in Richtung Westen, 
       die Kanaltalerstraße, ab der Maria-Platzer-Straße in Richtung Westen – mit dem 

Zusatz „ ausgenommen Taxi “ und  
 
Z O N E  2: 
       den Brünhildenweg, ab der Siebenhügelstraße in Richtung Süden 
       die Neugasse, ab der Siebenhügelstraße in Richtung Süden 
       die Mittelgasse, ab der Siebenhügelstraße in Richtung Süden 
       die Heimstättenstraße, ab der Siebenhügelstraße in Richtung Süden 
       die Ferdinand-Raunegger-Straße, ab der Siebenhügelstraße in Richtung Süden 
       die Theodor-Prosen-Gasse, ab der Siebenhügelstraße in Richtung Süden 
       die Erkergasse, ab der Waidmannsdorfer Straße in Richtung Westen - mit dem Zusatz 

„ ausgenommen Taxi “   
       die Blütengasse, ab der Waidmannsdorfer Straße in Richtung Westen 
       den Weidenweg, ab der Waidmannsdorfer Straße in Richtung Westen 
       die Ferdinand-Raimund-Gasse, ab der Waidmannsdorfer Straße in Richtung Westen 
       den Lackenweg, ab der Waidmannsdorfer Straße in Richtung Westen 
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       die Hubertusstraße, ab der Waidmannsdorfer Straße in Richtung Westen - mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Parkberechtigte UEFA “, 

ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Kfz mit Zufahrtsausweis, 
einspurige Kfz, Ärzte, Notfalldienste, Citybus “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr,  für die 
Kanaltalerstraße, zwischen der Maria-Platzer-Straße und der Troyerstraße in Fahrtrichtung 
Westen, eine „ Einbahnstraße “, angeordnet.    
( Der einmündende Straßenverkehr ist in die vorgeschriebene Fahrtrichtung abzuleiten. ) 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr für die 
Kanaltaler Straße, Südseite, zwischen der Troyerstraße und der Babenbergerstraße, ein     
„ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz                    
„ ausgenommen Taxi “,  sowie das Symbol – Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 7. bis 18.6.2008 wird für die Schrödingerstraße, zwischen der 
Raiffeisenstraße und der St. Ruprechter Straße, eine „ Einbahnstraße “ in Fahrtrichtung 
Osten und ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Busse “, sowie das Symbol – Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr für die 
Schrödingerstraße, Südseite, ab der Raiffeisenstraße nach Westen bis etwa zur 
Eisenbahnkreuzung und für die Raiffeisenstraße, Ostseite, zwischen der 
Schrödingerstraße und der Eisenbahnquerung, ein „ Halten und Parken verboten “ mit    
„ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Fanbusse “, sowie das 
Symbol – Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 7. bis 18.6.2008 wird für die Hirschstraße, für die Vogelsangstraße, für die 
Sattnitzgasse - südlich des Südringes und für die Liberogasse, ein „ Fahrverbot “ mit 
dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr und öffentliche Linienbusse “, 
angeordnet. 
 
 
D.) 
Verkehrsregelung am RING - BUSLINIE ( Villacher Ring, St. Veiter Ring, Völkermarkter 
Ring, Viktringer Ring – ausgeweitet in Richtung Süden / Lastenstraße, Heizhausgasse, 
Bahnstraße, 12. November Straße, Heizhausgasse, Sonnwendgasse, Rosentaler Straße ) 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Villacher Ring - in Fahrtrichtung Norden,  
               zwischen dem Viktringer Ring und der Villacher Straße, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse, Einsatzfahrzeuge 
und Zufahrt zur Tiefgarage Hotel Residenz “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Villacher Ring - in Fahrtrichtung Norden,  
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               zwischen der Villacher Straße und der Koschatstraße, ein „ Einfahrt verboten “ 
mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse, Einsatzfahrzeuge 
und Zufahrt zur Tiefgarage Apcoa, Dorotheum, Whoolworth “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Villacher Ring - in Fahrtrichtung Norden,  
               zwischen der Koschatstraße und der Radetzkystraße, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse und 
Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Villacher Ring - in Fahrtrichtung Norden,  
               zwischen der Radetzkystraße und dem St. Veiter Ring, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse und 
Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Herbertstraße/Zufahrt in den Ring, ein  
               „ Einbiegen nach links verboten “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den St. Veiter Ring - in Fahrtrichtung Osten,  
               zwischen dem Villacher Ring/Herbertstraße und der Feldkirchner Straße, ein         

„ Einfahrt verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse 
und Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den St. Veiter Ring - in Fahrtrichtung Osten,  
               zwischen der Feldkirchner Straße und J.-W.-Dobernig-Straße, ein „ Einfahrt 

verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse und 
Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den St. Veiter Ring - in Fahrtrichtung Osten,  
               zwischen der J.-W.-Dobernig-Straße und der St. Veiter Straße, ein „ Einfahrt 

verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse, 
Einsatzfahrzeuge u. Zufahrt zu privaten Stellplätzen Gericht bzw. Betrieben“, 
angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den St. Veiter Ring - in Fahrtrichtung Osten,  
               zwischen der St. Veiter Straße und der Getreidegasse, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den St. Veiter Ring - in Fahrtrichtung Osten, südliche Fahrspur 
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               zwischen der Getreidegasse und dem Völkermarkter Ring, ein „ Fahrstreifen für 
Omnibusse “ ( gemäß § 53 Ziffer 25 ), angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Völkermarkter Ring - in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen dem St. Veiter Ring u. der Priesterhausgasse, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Völkermarkter Ring ( Bereich Feldmarschall-Conrad-Platz / Westseite ) - 
in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen der Priesterhausgasse und der Salmstraße, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Feldmarschall-Conrad-Platz, südliche Fahrspuren - in Fahrtrichtung 
stadteinwärts, ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche 
Linienbusse, Zufahrt zu privaten Stellplätzen und zur Salmstraße “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Völkermarkter Ring - in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen der Salmstraße und der 8. Mai Straße, ein „ Einfahrt verboten “ mit 

dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse, Zufahrt zu privaten 
Stellplätzen/TG “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Völkermarkter Ring - in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen der 8. Mai Straße und der Mießtaler Straße, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Völkermarkter Ring - in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen der Mießtaler Straße und dem Viktringer Ring, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Lastenstraße - in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen dem Viktringer Ring u. der Gasometergasse, ein „ Einfahrt verboten “ 

mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Lastenstraße - in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen der Gasometergasse und der Gabelsbergerstraße, ein „ Einfahrt 

verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, 
angeordnet. 
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In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Lastenstraße - in Fahrtrichtung Süden,  
               zwischen der Gabelsbergerstraße und dem Südbahngürtel, ein „ Einfahrt 

verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse und 
Zufahrt zu privaten Stellplätzen “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird   
               für die Bahnstraße, zwischen der Heizhausgasse und der 12. November Straße,                 

in Fahrtrichtung Westen 
               für die 12. November Straße in Fahrtrichtung Süden und 
               für die Sonnwendgasse, zwischen der St. Ruprechter Straße und der  

Billrothstraße, in Fahrtrichtung Westen, 
               für die Sonnwendgasse, zwischen der  Billrothstraße und der Feldhofgasse, in 

Fahrtrichtung Westen, 
               für die Sonnwendgasse, zwischen der  Feldhofgasse und der Rosentaler Straße, 

in Fahrtrichtung Westen, 
eine „ Einbahnstraße “ und ein „ Fahrverbot für alle Kfz “ mit dem Zusatz                        
„ ausgenommen öffentliche Linienbusse und Anrainerverkehr “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird   
               für die Ainethgasse, zwischen der Bahnstraße und der Feuerbachgasse                

in Fahrtrichtung Norden 
               für die Feuerbachgasse, ab der Lochsgasse in Fahrtrichtung Westen, 
               für die Heizhausgasse, ab der 12. November Straße in Fahrtrichtung Westen, 
               für die Ghegagasse/am Platzl, ab der St. Ruprechter Straße in Richtung Osten 
 ein „ Fahrverbot für alle Kfz “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, 
angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Rosentaler Straße - in Fahrtrichtung Norden, östliche Fahrspur  
               zwischen der Sonnwendgasse und der Maximilianstraße, ein „ Fahrstreifen für 

Omnibusse “ ( gemäß § 53 Ziffer 25 ) mit dem Zusatz „ ausgenommen 
Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Rosentaler Straße - in Fahrtrichtung Norden  
               zwischen der Maximilianstraße und der Ankershofenstraße, ein „ Einfahrt 

verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse und 
Einsatzfahrzeuge “, angeordnet. 

( Die Straßensperre der Rosentaler Straße, stadteinwärts, ab der Maximilianstraße ist           
aus allen drei Fahrtrichtungen bei der Kreuzung Südring/Rosentaler Straße mit dem 
Hinweis -  Rosentaler Straße, stadteinwärts, ab Unterführung/Maximilianstraße in der Zeit 
von 4. – 19.6.2008 gesperrt – voranzukündigen! Die Hinweistafeln sind ca. 3 Tage vorher 
anzubringen. ) 
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Am 8. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 24:00 Uhr und am 
12.6.2008 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr, die Rosentaler Straße, ab dem 
Südring, stadteinwärts, zur „ Sackgasse “, erklärt. 
( Der Straßenverkehr ist in Richtung Osten abzuleiten bzw. der Hinweis – Zufahrt bis zur 
Unterführung/Maximilianstraße  möglich, anzubringen. ) 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Rosentaler Straße - in Fahrtrichtung Norden  
               zwischen der Ankershofenstraße und dem Viktringer Ring/August-Jaksch-Straße, 

ein „ Einfahrt verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche 
Linienbusse, Einsatzfahrzeuge und Zufahrt zu privaten Stellplätzen “, 
angeordnet. 

 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Viktringer Ring, zwischen der Viktringer Straße/Kaufmanngasse und der 
Karfreitstraße/Buchengasse, ein „ Fahrverbot “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird der Viktringer Ring aus beiden Fahrtrichtungen, zur „ Sackgasse “, erklärt. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird die St. Ruprechter Straße, ab der Valentin-Leitgeb-Straße, in Fahrtrichtung 
Norden, zur „ Sackgasse “, erklärt. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird die 10. Oktober Straße, ab der Paulitschgasse, in Fahrtrichtung Süden, zur                 
„ Sackgasse “, erklärt. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird das „ Einbiegen nach links verboten “ von der Karfreitstraße in den Viktringer 
Ring, aufgehoben.  
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Viktringer Ring, ab der Karfreitstraße/Buchengasse in Fahrtrichtung 
Westen, zum „ Fahrverbot “ der Zusatz „ ausgenommen Ladetätigkeit 10. Oktober 
Straße in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr “, angeordnet.   
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Viktringer Straße, zwischen der Rosentaler Straße und dem Viktringer 
Ring, für die Ausstellungsstraße, zwischen Viktringer Straße und der Valentin-Leitgeb-
Straße und für die Valentin-Leitgeb-Straße, ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz                  
„ ausgenommen Zufahrt zum Zwecke der Ladetätigkeit in der Zeit von 06:00 Uhr bis 
13:00 Uhr und Zufahrt zu privaten Stellplätzen “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Viktringer Straße, zwischen der Rosentaler Straße und dem Viktringer 
Ring, für die Ausstellungsstraße, zwischen Viktringer Straße und der Valentin-Leitgeb-
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Straße und für die Valentin-Leitgeb-Straße, jeweils beidseitig, ein „ Halten und Parken 
verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz  „ ausgenommen Ladetätigkeit 
in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr “, sowie das Symbol – Abschleppzeichen 
angeordnet. 
 
Generell:  Der Straßenverkehr, sämtlicher einmündenden Straßen in die 

Fahrverbotsbereiche ist mit der Anwendung der Gebotsschilder                      
„ Vorgeschriebene Fahrtrichtung “ in die vorgeschriebene Fahrtrichtung 
abzuleiten. Die neu angeordneten Maßnahmen sind an die bestehenden 
Verkehrsregelungen anzupassen!  

 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird für die Parkplätze 
        am Völkermarkter Ring, Westseite, zwischen der Sariastraße und der 8. Mai Straße  
        in der Lastenstraße, Westseite, zw. der Gasometergasse u. der Gabelsberger Straße 
        in der Bahnstraße, beidseitig, zw. der Ainethgasse und der 12. November Straße 
        in der 12. November Straße, Ostseite 
        in der Heizhausgasse, Südseite, zw. St. Ruprechter Straße u. 12. November Straße,  
        in der Sonnwendgasse, Nordseite, ca. 10m ab der St. Ruprechter Straße 
        in der Rosentaler Straße, Ostseite, ca. 50m ab der Fußgängerampel nach Süden,  
ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz             
„ ausgenommen öffentliche Linienbusse “ mit Symbol – Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird in der Sonnwendgasse, das „ Einbiegen nach links verboten “ in die 
Rosentaler Straße mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse “, ergänzt, 
verordnet. 
  
E.) 
1. Veranstaltungsbereich FANZONE Messegelände: 
 
In der Zeit von 7. bis 18.6.2008 ( außer am 8., 12. und 16.6.2008 Sperre der Unterführung 
St. Ruprechter Straße – siehe nachstehend ) wird jeweils zwischen 10:00 Uhr und 02:00 
Uhr ( Früh ) für die St. Ruprechter Straße, ab der Flatschacher Straße in Richtung Norden 
bis zur Gabelsberger Straße bzw. Wiederholungsaufstellung bei der Kreuzung St. 
Ruprechter Str./Ghegagasse und für die Florian-Gröger-Straße, zwischen der Rosentaler 
Straße u. der St. Ruprechter Straße, ein „Fahrverbot für alle Kfz“ ( gemäß § 52 Ziffer 6 c ) 
mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit zwischen 10:00 Uhr u. 02:00 Uhr ( Früh ) 
für die St. Ruprechter Straße, zwischen der Ghegagasse und einschl. der Zufahrt der 
Unterführung St. Ruprechter Straße/Höhe GH Schreier, ein „ Fahrverbot “, angeordnet. 
 
In der Zeit von 7. bis 18.6.2008, wird jeweils zwischen 10:00 Uhr u. 02:00 Uhr ( Früh ) für 
die Kempfstraße, zwischen der Fromiller Straße und der St. Ruprechter Straße und für die 
Gabelsberger Straße, zwischen der Fromiller Straße und der St. Ruprechter Straße, ein             
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„ Fahrverbot für alle Kfz “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, 
angeordnet. 
 
In der Zeit von 7. bis 18.6.2008, wird jeweils zwischen 10:00 Uhr u. 02:00 Uhr ( Früh ), für 
die Fromiller Straße, zwischen der Gabelsberger Straße und der Kempfstraße, ein             
„ Einfahrt verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, angeordnet. 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit zwischen 10:00 Uhr u. 02:00 Uhr ( Früh ) 
für die St. Ruprechter Straße, ab der Florian-Gröger-Straße/Gabelsberger Straße, in 
Richtung Norden, ein „ Einfahrt verboten “, angeordnet. 
 
 
2. Veranstaltungsbereich FANMEILE - Innenstadt  
     V e r k e h r s b e r u h i g t e  Z o n e 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Dienstag, den 17.6.2008, 13:00 
Uhr wird für die Fanmeile - im Übersichtsplan der EURO 2008 farblich orange dargestellt -  
( inklusive Fanzone Neuer Platz ) und zwar innerhalb der angeführten Straßenzüge    
             Ursulinengasse, Dr.-Hermann-Gasse, Viktringer Ring, Karfreitstraße, 

Paulitschgasse, Mießtaler Straße, Adlergasse, Getreidegasse, 
Priesterhausgasse, Bahnhofstraße ( Ausnahme: Bahnhofstraße, zwischen der 
Mießtaler Straße und der Priesterhausgasse – diese zählt zur Fanmeile ), 
Waaggasse und Theatergasse,           

a.) ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr, 
ausgenommen Zufahrt zum Zwecke der Ladetätigkeit, Zufahrt zu privaten 
Stellplätzen, Taxi, Radfahrer und Hotelzufahrt “ und 

b.) eine „Fußgängerzone“ mit dem Zusatz „ zwischen 13:00 Uhr und 06:00 Uhr, 
ausgenommen Zufahrt zu privaten Stellplätzen und Hotelzufahrt “, 

angeordnet. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Dienstag, den 17.6.2008, 13:00 
Uhr wird für die Fanmeile - im Übersichtsplan der EURO 2008 farblich orange dargestellt - 
und zwar innerhalb der angeführten Straßenzüge    
             Ursulinengasse, Dr.-Hermann-Gasse, Viktringer Ring, Karfreitstraße, 

Paulitschgasse, Mießtaler Straße, Adlergasse, Getreidegasse, 
Priesterhausgasse, Bahnhofstraße ( Ausnahme: Bahnhofstraße, zwischen der 
Mießtaler Straße und der Priesterhausgasse – diese zählt zur Fanmeile ), 
Waaggasse und Theatergasse,           

 ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz            
„ ausgenommen Ladetätigkeit in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr “, sowie das 
Symbol – Abschleppzeichen, angeordnet.  
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Dienstag, den 17.6.2008, 13:00   
Uhr wird für die Pernhartgasse, ab der Dr.-Hermann-Gasse in Fahrtrichtung Osten, zum 
bestehenden „ Fahrverbot “ der Zusatz „ ausgenommen Zufahrt zur Apcoa Tiefgarage 
Neuer Platz “ angeordnet. 
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In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Dienstag, den 17.6.2008, 13:00 
Uhr wird  
     für den Benediktiner Platz/Nordseite, beidseitig, zwischen der Dr.-Hermann-Gasse und 

der  Postgasse,  
     für die Pernhartgasse, Südseite, zw. der Dr.-Hermann-Gasse u. der 10. Oktober Straße 
     für die Burggasse, beidseitig, zwischen der Domgasse und der Bahnhofstraße 
     für den Neuen Platz/Ostseite, zw. d. Paradeisergasse u. d. Burggasse an der Westseite 
ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz              
„ ausgenommen Übertragungswagen “ mit Symbol- Abschleppzeichen, angeordnet bzw. 
die Zu- und Abfahrt mit einer „ Berechtigungskarte - OK EURO 2008 “, vom Verbot 
ausgenommen. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Dienstag, den 17.6.2008, 13:00 
Uhr wird für die Pernhartgasse, Nordseite, zw. der Dr.-Hermann-Gasse u. der Postgasse, 
ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz              
„ ausgenommen Dienstfahrzeuge mit Berechtigungskarte - OK EURO 2008“ und mit 
Symbol- Abschleppzeichen, angeordnet bzw. die Zu- und Abfahrt mit einer                           
„ Berechtigungskarte - OK EURO 2008 “, vom Verbot ausgenommen. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Dienstag, den 17.6.2008, 13:00 
Uhr wird für die bestehenden Taxistellplätze in der Theatergasse, Südseite, ein „ Halten 
und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz „ ausgenommen 
Taxi von 0 – 24 Uhr “ mit Symbol- Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
                  Halte- und Parkverbote für den Aufbau von Verkaufsständen und Hütten: 
 
In der Zeit von 2.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 20.6.2008, 19:00 Uhr wird für alle 
Querparkplätze am Kardinalplatz 9, südlich des Parks, ein „ Halten u. Parken verboten “ 
mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 26.5.2008, ab 07:00 Uhr bis 28.5.2008, 19:00 Uhr und von 30.6.2008, ab 
07:00 Uhr bis 2.7.2008, 19:00 Uhr wird für die ersten drei Querparkplätze, Nordseite, am 
Kardinalplatz 9, südlich des Parks, ein „ Halten u. Parken verboten “ mit „ Anfang “ und   
„ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für alle 
Längsparkplätze, am Kardinalplatz 8, Südseite, ein „ Halten u. Parken verboten “ mit      
„ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 4.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für alle Parkplätze in 
der Karfreitstraße, Westseite, zwischen der Paulitschgasse und der Paradeisergasse, ein  
„ Halten u. Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - 
Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 16:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für alle Parkplätze in 
der Lidmanskygasse, Südseite, zwischen der 10. Oktober Straße und der Karfreitstraße, 
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ein  „ Halten u. Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - 
Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 2.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 18.6.2008, 12:00 Uhr wird für die ersten vier 
Parkplätze in der Lidmanskygasse, Südseite, ab der Karfreitstraße ( Bereich Park ), ein      
„ Halten u. Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - 
Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 2.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 18.6.2008, 12:00 Uhr wird für die ersten drei 
Parkplätze am Pfarrplatz, Nordseite, südlich der Kirche, ein „ Halten u. Parken verboten “ 
mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 2.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 18.6.2008, 12:00 Uhr wird für die gesamten 
Parkplätze am Pfarrplatz, Ostseite, nördlich des Kirchenhaupteinganges, ein „ Halten u. 
Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - 
Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für die gesamten 
restlichen Parkplätze am Pfarrplatz, ein „ Halten u. Parken verboten “ mit „ Anfang “ und 
„ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für die gesamten  
Parkplätze am Fleischmarkt, Südseite, ein „ Halten u. Parken verboten “ mit „ Anfang “ 
und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für die Parkplätze in 
der Burggasse, Nordseite, zwischen Haus Nr. 3 und 7, ein „ Halten u. Parken verboten “ 
mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol- Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für die Parkplätze in 
der Burggasse, Südseite, zwischen Neuer Platz und Domgasse, ein „ Halten u. Parken 
verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, 
angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für drei Parkplätze vor 
dem Objekt in der Paradeisergasse 3, Nordseite, ein „ Halten und Parken verboten “ mit    
„ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für die ersten drei 
Parkplätze in der Paradeisergasse, Nordseite, zw. Domgasse und Bahnhofstraße, ein       
„ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - 
Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für zwei Parkplätze 
vor dem Objekt Neuer Platz 11, Südseite, ein „ Halten und Parken verboten “ mit            
„ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
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In der Zeit von 6.6.2008, ab 07:00 Uhr bis 17.6.2008, 13:00 Uhr wird für die Parkplätze 
Neuer Platz, Ostseite, östlich, ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und     
„ Ende “ mit dem Zusatz, Symbol - Abschleppzeichen, angeordnet. 
 
 
3. Veranstaltungsbereich FANZONE – Neuer Platz: 
 
In der Zeit von Dienstag, den 17.6.2008, ab 13:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 01:00 
Uhr wird für den Neuen Platz, Nordseite, ab der Burggasse/Neuer Platz-Ostseite, ein          
„ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen öffentliche Linienbusse und 
Anrainerverkehr “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Dienstag, den 17.6.2008, ab 13:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 01:00 
Uhr wird für die Pernhartgasse, ab der Dr.-Hermann-Gasse, in Fahrtrichtung Osten, ein      
„ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, angeordnet. 
 
 
4. Veranstaltungsbereich FANMEILE - 10. Oktober Straße: 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Freitag, den 6.6.2008, 16:00 Uhr 
und in der Zeit von Montag, den 30.6.2008, ab 01:00 Uhr bis Dienstag, den 1.7.2008, 20:00 
Uhr wird für die 
                   10. Oktober Straße, zwischen Paulitschgasse und Lidmanskygasse und 
                   10. Oktober Straße, zwischen Lidmanskygasse und 8. Mai Straße  
ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Kfz für Auf- u. Abbau “, verfügt. 
 
In der Zeit von Freitag, den 6.6.2008, ab 16:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 01:00 Uhr 
wird für die 
                   10. Oktober Straße, zwischen Paulitschgasse und Lidmanskygasse und 
                   10. Oktober Straße, zwischen Lidmanskygasse und 8. Mai Straße  
ein „ Fahrverbot “, verfügt. 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Dienstag, den 1.7.2008, 20:00 
Uhr wird für die gesamten Parkplätze in der 
                   10. Oktober Straße, zwischen Paulitschgasse und Lidmanskygasse und 
                   10. Oktober Straße, zwischen Lidmanskygasse und 8. Mai Straße,   
ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit Symbol  
„ Abschleppzeichen “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008 bis Sonntag, den 29.6.2008 wird jeweils zwischen   
06:00 Uhr und 11:00 Uhr für die Parkplätze  
      in der 8. Mai Straße, Südseite,  zw. der 10. Oktober Straße und der Karfreitstraße und                      

in der Paulitschgasse, Nordseite, zw. der 10. Oktober Straße und der Karfreitstraße, 
ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und „ Ende “ mit dem Zusatz              
„ Ausgenommen Zusteller / Fieranten für die 10. Oktober Straße “ mit Symbol               
„ Abschleppzeichen “, angeordnet. 
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In der Zeit von Freitag, den 6.6.2008, ab 08:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 12:00 Uhr 
wird für den ersten Parkplatz in der Lidmanskygasse, Nordseite, zwischen der 10. Oktober 
Straße und der Spengergasse, ein „ Halten und Parken verboten “ mit „ Anfang “ und     
„ Ende “ mit dem Zusatz „ Ausgenommen Kühlanhänger “ mit Symbol                  
„ Abschleppzeichen “, angeordnet. 
 
In der Zeit von Freitag, den 6.6.2008, ab 16:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 01:00 Uhr 
wird die „ Einbahnstraße “ in der Lidmanskygasse, zwischen der 10. Oktober Straße und 
der Spengergasse, aufgehoben und zur „ Sackgasse “ in Richtung Westen, erklärt. 
 
In der Zeit von Freitag, den 6.6.2008, ab 16:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 01:00 Uhr 
wird die „ Einbahnstraße “ in der Lidmanskygasse, zwischen der Kaufmanngasse und 
der 10. Oktober Straße, aufgehoben und zur „ Sackgasse “ in Richtung Osten, erklärt. 
 
In der Zeit von Freitag, den 6.6.2008, ab 16:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 01:00 Uhr 
wird die „ Einbahnstraße “ in der Lidmanskygasse, zwischen der Spengergasse und der 
Bahnhofstraße, in Fahrtrichtung Osten umgedreht und verordnet.  
 
In der Zeit von Freitag, den 6.6.2008, ab 16:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 01:00 Uhr 
wird die „ Einbahnstraße “ in der Spengergasse, zwischen der Lidmanskygasse und der 
Paulitschgasse, in Fahrtrichtung Norden umgedreht und verordnet.  
 
 
5. Veranstaltungsbereich EUROPAPARK - Public Viewing: 
 
In der Zeit von Montag, den 2.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 18:00 Uhr 
wird für den Friedelstrand, ab der Villacher Straße/B 83, ein „ Einfahrt verboten “ mit 
dem Zusatz „ ausgenommen Kfz mit Berechtigungskarte “, angeordnet. 
 
 

- § 2 - 
 
Das Stadtpolizeikommando Klagenfurt, Verkehrsreferat - wird ermächtigt, entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten und dem Verkehrsaufkommen im Zuge dieser Veranstaltung 
Maßnahmen vorzunehmen, welche die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des übrigen 
Straßenverkehrs, gewährleisten. 
 
 

- § 3 - 
 

Diese Verordnung ist durch die Straßenverkehrszeichen gemäß § 50 Ziffer 8 a, b, c, 16,     
§ 52 Ziffer 1, 2, 3a, 3b, 13b, 15, § 53 Ziffer 9a, 9b, 10, 11, 16b, 25, mit Zusatz der StVO 
kundzumachen. Sie tritt mit der Anbringung dieser Beschilderung in Kraft. 
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- § 4 - 

 
Übertretungen dieser Verordnung werden von der Bundespolizeibehörde Klagenfurt am 
Wörthersee, gemäß § 99 Abs. 3 der Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960, in der 
derzeit geltenden Fassung, geahndet. 
 
 
          Für den Bürgermeister: 
              Der Sachbearbeiter: 
 

            ( König ) 
 
 
Ergeht an:       
1. Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch das 

Organisationskomitee Host City Klagenfurt am Wörthersee, EM 2008 Organisation 
/ Infrastruktur, Europahaus, Reitschulgasse 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  

2.   Abt. Stadtgarten, Hr. DI Blechl 
3. Abt. Straßenbau und Verkehr, Hr. DI Sadila, Hr. Ing. Lackner, Hr. Koban Johann und 

Hr. König 
4. Abt. Straßenbau und Verkehr, Hr. Ing. Kurre – mit der Bitte um ordnungsgemäße 

Aufstellung der Straßenverkehrszeichen im Zuständigkeitsbereich von 
Gemeindestraßen ( Die Halte- und Parkverbotszeichen sind ca. 24 Stunden vor 
Verordnungsbeginn aufzustellen ) 

5.    Bundespolizeidirektion Klagenfurt am Wörthersee, Verkehrsamt 
6.    Stadtpolizeikommando Klagenfurt am Wörthersee, Verkehrsreferat 
7.    Abt. WB, Hr. Mag. Oblasser 
8.    Herrn Bgm. Dkfm. Harald Scheucher 
9.    Herrn Stadtrat Franz Kogler  
10.  Herrn Magistratsdirektor Dr. Peter Jost 
11.  Abt. Berufsfeuerwehr 
12.  Abt. BG, Fr. Mag. Zarikian und Hr. Sandrisser 
13.  Abt. Stadtplanung, Hr. DI Piechl 
14. Triangle Show & Sports Promotion GmbH, z. Hdn. Herrn Mag. Helge Lorenz, 8. Mai  

Straße 29, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
15.  Straßenbauamt Klagenfurt, Hr. DI Bidmon, Josef-Sablatnig-Straße 245, 9020 

Klagenfurt am W.  
       - mit der Bitte um ordnungsgemäße Aufstellung der Straßenverkehrszeichen im 

Zuständigkeitsbereich von Landestraßen  

16.  STW Klagenfurt AG, Mobilität und Bäder, St. Veiter Straße 31, 9020 Klagenfurt am W. 
17.  Österreichisches Rotes Kreuz, Grete-Bittner-Straße 9, 9020 Klagenfurt am W. 
18.  ÖBB Postbus GmbH, Gerberweg 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
19.  Group 4, August-Jaksch-Straße 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
20.  ÖAMTC, Alois-Schader-Straße, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
21.  ARBÖ, Rosentaler Straße 194, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
22.  Landespolizeikommando Kärnten, LVA, Kommandoabteilung, Hauptstraße 193, 9201  

Krumpendorf 
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23.  BH Klagenfurt, Bereich 6 - Verkehrswesen, z. Hdn. Fr. Silvia Geier, Völkermarkter Ring 
19, 9010  Klagenfurt am Wörthersee 

24.  Abt. IF - mit der Bitte um Verlautbarung in den Medien 
25.  Abt. Freizeit u. Tourismus/Sport, Hr. Mag. Polak 
26.  Herrn Stadtrat Peter Steinkellner 
27.  Amt der Kärntner Landesregierung, Hr. Lemberger, Hr. Ing. Janesch, Hr. Mag. 

Felbinger und Hr. Ing. Miklin, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
28.  Wirtschaftskammer Kärnten, z. Hdn. Herrn Mag. Eschig,  Bahnhofstraße 42, 9020   

Klagenfurt am Wörthersee   
29.  Hauptkanzlei - zum Anschlag an der Amtstafel 
30.  Bürgermeisteramt 
31.  Gemeinderatskanzlei 
32.  Abt. Entsorgung 
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Mag.Zl.: SV  417/50/08 
 
 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

Vertreten durch: 

Organisationskomitee Host City  
Klagenfurt am Wörthersee  
EM 2008 Organisation / Infrastruktur 
Europahaus, Reitschulgasse 4  
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
 

 

Datum:    31.5.2008 

 

Betreff: 

Straßenpolizeiliche Maßnahmen für die Veranstaltung 
„ F u ß b a l l – E M  2 0 0 8 “  in Klagenfurt am Wörthersee 
Abänderungen und Ergänzungen 
 

    

V e r o r d n u n g  
 

Gemäß § 43 Abs. 1, § 44 und in Verbindung mit § 94b Abs. 1 lit. b der 
Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit geltenden Fassung, werden 
anlässlich der Durchführung der Fußballeuropameisterschaft 2008 in der Schweiz und in 
Österreich, auf die Dauer der gemäß §§ 82 und 83 der zitierten Straßenverkehrsordnung 
mit Bescheiden des Magistrates Klagenfurt am Wörthersee, bewilligten Veranstaltungen, 
folgende straßenpolizeiliche Maßnahmen verfügt bzw. abgeändert und ergänzt: 
 
 

- § 1 – 
 

A b ä n d e r u n g: 
 
Die Verordnung des Magistrates Klagenfurt am Wörthersee vom 13.5.2008, Mag. Zl: SV 
417/34/08 wird wie nachstehend angeführt abgeändert: 
 
1.)  Seite 4, Abs. 5 lautet nun: 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr, für die 
Villacher Straße / B 83, ab der Jerolitschstraße, stadteinwärts, ein „ Einfahrt verboten “ 
mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer und städtische Linienbusse“, angeordnet. 

S t  r  a  ß  e  n  b  e  h  ö  r  d  e  
E igener  und übe r t r .  W i rkungsbere ich  
 
Auskunf t  e r te i l t :  
Her r  R u  d  o  l  f    K  ö  n  i  g  
 
Amtsgebäude Dompla tz  
     Pau l i t schgasse 13 
4 .  S tock ,  Z immer  Nr .  419 
 
Tel . :  0463 -537’3373 
 
Fax:  0463-537 ’6247 
e-mai l :   
rudo l f . koen ig@k lagenfur t . a t  
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2.)  Seite 4, Abs. 7 lautet nun: 
 
                              Erforderliche Einbahnregelung für städtische Linienbusse  
 
In der Zeit von 4.6.2008 bis 18.6.2008 wird  

• für die Kanaltalerstraße, zwischen dem Baumbachplatz/Maria-Platzer-Straße und 
der Paulinenstraße in Fahrtrichtung Osten 

• für die Paulinenstraße in Fahrtrichtung Norden und 
• für die Obirstraße, zwischen der Paulinenstraße und dem Baumbachplatz/Lueger 

Straße in Fahrtrichtung Westen,  
eine „ Einbahnstraße “, angeordnet. 
     ( Der einmündende Straßenverkehr ist in die vorgeschriebene Fahrtrichtung abzuleiten. ) 
 
 
3.) Seite 10, Abs. 8 lautet nun: 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Mittwoch, den 18.6.2008, 02:00 
Uhr wird für den Viktringer Ring, ab der Karfreitstraße/Buchengasse in Fahrtrichtung 
Westen, zum „ Fahrverbot “ der Zusatz „ ausgenommen Ladetätigkeit in der Zeit von 
06:00 Uhr bis 13:00 Uhr und Zufahrt zu privaten Stellplätzen“, angeordnet.   
 
 
4.) Seite 11, E - Abs. 2 lautet nun: 
 
                    Veranstaltungsbereich FANZONE Messegelände: 
 
Am 8., 12. und 16.6.2008, wird jeweils in der Zeit zwischen 10:00 Uhr u. 02:00 Uhr ( Früh ) 
für die St. Ruprechter Straße, zwischen Platzl/Ghegagasse und einschl. der Zufahrt der 
Unterführung St. Ruprechter Straße/Höhe GH Schreier, ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz 
„ ausgenommen städtische Linienbusse bis zur Bahnstraße “, angeordnet. 
 
 
5.) Seite 16, Abs. 6 lautet nun: 
 
                      Veranstaltungsbereich EUROPAPARK - Public Viewing: 
 
In der Zeit von Montag, den 2.6.2008, ab 06:00 Uhr bis Montag, den 30.6.2008, 18:00 Uhr 
wird für den Friedelstrand, ab der Villacher Straße/B 83, ein „ Fahrverbot “ mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, angeordnet. 
 
6.) Seite 16, § 2 lautet nun: 
 
Das Landespolizeikommando für Kärnten, Landesverkehrsabteilung und das 
Stadtpolizeikommando Klagenfurt, Verkehrsreferat - wird ermächtigt, entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten und dem Verkehrsaufkommen im Zuge dieser Veranstaltung 
Maßnahmen vorzunehmen, welche die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des übrigen 
Straßenverkehrs, gewährleisten. 
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E r g ä n z u n g: 
 
Die Verordnung des Magistrates Klagenfurt am Wörthersee vom 13.5.2008, Mag. Zl: SV 
417/34/08 wird wie nachstehend angeführt ergänzt: 
 
 
1.)  Busspur - Völkermarkter Straße: 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird, täglich zwischen 06:30 Uhr und 08:30 Uhr, für die südliche Fahrspur in der 
Völkermarkter Straße, zwischen der Alois-Schader-Straße und dem Feldmarschall-
Conrad-Platz, ein „ Fahrstreifen für Omnibusse “ ( gemäß § 53 Ziffer 25 ) und der Zusatz 
„ Bodenmarkierung ungültig “, angeordnet. 
 
 
2.) Ainethgasse, Feuerbachgasse, Lochsgasse 
 
In der Zeit von Mittwoch, den 4.6.2008, ab 05:00 Uhr bis Donnerstag, den 19.6.2008, 02:00 
Uhr wird   
               für die Ainethgasse, zwischen der Heizhausgasse und der Feuerbachgasse                

in Fahrtrichtung Norden 
               für die Feuerbachgasse, ab der Ainethgasse in Fahrtrichtung Westen, 
               für die Lochsgasse, zwischen der Heizhausgasse und der Feuerbachgasse                 
               in Fahrtrichtung Norden 
ein „ Fahrverbot für alle Kfz “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, 
angeordnet. 
 
 
3.) Völkermarkter Straße / Bereich Einmündung Görtschitztalstraße - stadteinwärts 
 
In der Zeit von Samstag, den 7.6.2008 bis Dienstag, den 17.6.2008 wird je nach Bedarf für 
die Völkermarkter Straße, stadteinwärts ( Einmündung Görtschitztalstraße-stadteinwärts ) 
im Bereich ab der Europatafel bis ca. 300m in Richtung Osten ( Höhe der Abbiegespur nach 
links ), eine „ 50 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung “ und eine                                
„ Fahrstreifenverminderung “ ( Einordnen lassen ), angeordnet.     
 
 

- § 2 - 
 

Diese Verordnung ist durch die Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 Ziffer 1, 2, 6c, 10a, 
10b und § 53 Ziffer 10, 23c, 25, mit Zusatz der StVO kundzumachen. Sie tritt mit der 
Anbringung dieser Beschilderung in Kraft. 
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- § 3 - 

 
Übertretungen dieser Verordnung werden von der Bundespolizeibehörde Klagenfurt am 
Wörthersee und vom Landespolizeikommando für Kärnten, Landesverkehrsabteilung, 
gemäß § 99 Abs. 3 der Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit 
geltenden Fassung, geahndet. 
 
 
          Für den Bürgermeister: 
              Der Sachbearbeiter: 
 

            ( König ) 
 
 
Ergeht an:       
1. Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, vertreten durch das 

Organisationskomitee Host City Klagenfurt am Wörthersee, EM 2008 Organisation 
/ Infrastruktur, Europahaus, Reitschulgasse 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  

2.   Abt. Stadtgarten, Hr. DI Blechl 
3. Abt. Straßenbau und Verkehr, Hr. DI Sadila, Hr. Ing. Lackner, Hr. Koban Johann und 

Hr. König 
4. Abt. Straßenbau und Verkehr, Hr. Ing. Kurre – mit der Bitte um ordnungsgemäße 

Aufstellung der Straßenverkehrszeichen im Zuständigkeitsbereich von 
Gemeindestraßen  

5. Bundespolizeidirektion Klagenfurt am Wörthersee, Verkehrsamt 
6.    Stadtpolizeikommando Klagenfurt am Wörthersee, Verkehrsreferat 
7.    Abt. WB, Hr. Mag. Oblasser 
8.    Herrn Bgm. Dkfm. Harald Scheucher 
9.    Herrn Stadtrat Franz Kogler  
10.  Herrn Magistratsdirektor Dr. Peter Jost 
11.  Abt. Berufsfeuerwehr 
12.  Abt. BG, Fr. Mag. Zarikian und Hr. Sandrisser 
13.  Abt. Stadtplanung, Hr. DI Piechl 
14. Triangle Show & Sports Promotion GmbH, z. Hdn. Herrn Mag. Helge Lorenz, 8. Mai  

Straße 29, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
15.  Straßenbauamt Klagenfurt, Hr. DI Bidmon, Josef-Sablatnig-Straße 245, 9020 

Klagenfurt am W.  
       - mit der Bitte um ordnungsgemäße Aufstellung der Straßenverkehrszeichen im 

Zuständigkeitsbereich von Landestraßen  

16.  STW Klagenfurt AG, Mobilität und Bäder, St. Veiter Straße 31, 9020 Klagenfurt am W. 
17.  Österreichisches Rotes Kreuz, Grete-Bittner-Straße 9, 9020 Klagenfurt am W. 
18.  ÖBB Postbus GmbH, Gerberweg 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
19.  Group 4, August-Jaksch-Straße 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
20.  ÖAMTC, Alois-Schader-Straße, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
21.  ARBÖ, Rosentaler Straße 194, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
22.  Landespolizeikommando Kärnten, LVA, Kommandoabteilung, Hauptstraße 193, 9201  

Krumpendorf 
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23.  BH Klagenfurt, Bereich 6 - Verkehrswesen, z. Hdn. Fr. Silvia Geier, Völkermarkter Ring 
19, 9010  Klagenfurt am Wörthersee 

24.  Abt. IF - mit der Bitte um Verlautbarung in den Medien 
25.  Abt. Freizeit u. Tourismus/Sport, Hr. Mag. Polak 
26.  Herrn Stadtrat Peter Steinkellner 
27.  Amt der Kärntner Landesregierung, Hr. Lemberger, Hr. Ing. Janesch, Hr. Mag. 

Felbinger und Hr. Ing. Miklin, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
28.  Wirtschaftskammer Kärnten, z. Hdn. Herrn Mag. Eschig,  Bahnhofstraße 42, 9020   

Klagenfurt am Wörthersee   
29.  Hauptkanzlei - zum Anschlag an der Amtstafel 
30.  Bürgermeisteramt 
31.  Gemeinderatskanzlei 
32.  Abt. Entsorgung 
 
 
 
 
 
 
 


